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Einfache Anfrage Böhi-Wil / Schmid-Grabs: 

«Bundesfeiern vor und nach der Pandemie 

 

 

Im Jahr 2020 führten die meisten Schweizer Gemeinden am 1. August keine Bundesfeier durch, 

da die Verunsicherung aufgrund der besonderen Lage gross war und die vom Bundesrat ange-

ordneten Einschränkungen keine grösseren Versammlungen zuliessen. 

 

Die Situation im Sommer 2021 hat sich normalisiert, was dazu geführt hat, dass gemäss den gel-

tenden Vorschriften des Bundesamtes für Gesundheit seit dem 23. Juni 2021 Veranstaltungen im 

Aussenbereich von bis zu 1'000 Personen möglich sind. Für kulturelle Veranstaltungen bestehen 

praktisch keine Einschränkungen mehr. 

 

Nach den monatelangen Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens als Folge der 

Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist es erfreulich, dass Bundesfeiern wieder 

möglich sind. Der 1. August ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um ein Zeichen zu setzen für 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt und um das Gemeinschaftsgefühl der Bewohnerinnen und 

Bewohner der Schweiz zu pflegen. Vor dem Pandemiejahr 2020 zeigte sich in vielen Gemeinden, 

dass bei der Bevölkerung nach wie vor ein grosses Interesse an einem vielfältigen Bundesfeier-

programm besteht. Bedauerlicherweise gibt es aber auch Gemeinden, die schon vor 2020 keine 

1. August-Feier mehr durchgeführt haben. Es ist nicht auszuschliessen, dass als Konsequenz der 

Pandemie nun weitere Gemeinden auf die Bundesfeier verzichten werden, nicht nur in diesem, 

sondern auch in den kommenden Jahren. 

 

Obwohl die Zuständigkeit für die Bundesfeier bei den Gemeinden liegt, soll der Kanton prüfen, 

inwieweit er die Gemeinden motivieren und bestärken kann, den Nationalfeiertag gebührend zu 

würdigen und auf eine zeitgemässe Art und Weise zu feiern. 

 

Wir bitten die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Ist die Regierung bereit, sich bei den Gemeinden zu erkundigen, ob sie die Bundesfeier vor 

2020 regelmässig durchgeführt haben und welche Absichten für 2021 bestehen? 

2. Inwieweit kann der Kanton die Gemeinden im nicht-materiellen Bereich unterstützen, damit 

die Bundesfeiern auch in Zukunft in einem angemessenen Rahmen durchgeführt werden?» 
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